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Satzung Uber den Winterdienst
auf den 6ffentlichen StraRen in der Stadt Offenbach am Main
(Winterdienstsatzung)

Aufgrund der 88 5, 19,20, 50, 51, 93 Abs. 1 sowie 121 und 127 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) vom
01.04.1993 (GVBI. 1992 | S. 534), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 08.06.1998 (GVBI. | S. 214); in Verbin-
dung mit dem Eigenbetriebsgesetz (EigBetrG) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBI. | S. 154), zuletzt gean-
dert durch Gesetz vom 20.05.1992 (GVBI. I. S. 170), § 10 Absatz 5 des Hessischen Stral3engesetzes (Hess.
StrG) vom 09.10.1962 (GVBI. I. S. 437), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 27.02.1998 (GVBI. I. S. 34) hat
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach am Main am 24.06.1999 die nachfolgende Neufassung
der Winterdienstsatzung beschlossen:
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§1
Geltungsbereich

(1) Das Gebiet fir den durchzufiihrenden Winterdienst umfal3t alle 6ffentlichen Stra3en (Fahrbahnen und Geh-
wege) innerhalb der geschlossenen Ortslage der Stadt Offenbach am Main im Sinne des 8§ 2 Abs. 2 Hess.
StraRengesetz.

(2) Ebenso gilt dies fur die offentlichen Stral3en auf3erhalb der geschlossenen Ortslage an die bebaute Grund-
stiicke angrenzen.

8§82
Winterdienst auf den Fahrbahnen

(1) Der Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), - Kommunale Dienstleistungen -, fihrt den Winterdienst
fur die Stadt Offenbach am Main auf den Fahrbahnen der 6ffentlichen StraRen als 6ffentliche Einrichtung
aus. Der ESO kann Dritte mit der Durchfiihrung des Winterdienstes beauftragen.

(2) In der Ausfuhrung des Winterdienstes auf den Fahrbahnen hat die Streupflicht in den verkehrstechnisch
wichtigen und geféahrlichen Stral3enabschnitten Vorrang vor der Raumpflicht sdmtlicher Fahrbahnen.

(3) Die Glatteabstumpfung auf den verkehrstechnisch wichtigen und geféhrlichen Fahrbahnen im Stadtgebiet
wird gemaR 8§ 10 des Hessischen Stral3enverkehrsgesetzes und dieser Satzung durch den ESO durchge-
fuhrt.

(4) Der ESO fuhrt das Raumen von Schnee nach Prioritat und Durchfiihrbarkeit im Rahmen seiner Leistungsfa-
higkeit aus.

(5) Eine allgemeine Raum- und Streupflicht auf den 6ffentlichen Stral3en, d. h. eine Verpflichtung, alle StralRen
Uberall und zu jeder Zeit von Schnee zu berdumen und bei Glatte zu bestreuen, besteht nicht.
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§3
Winterdienst auf den Gehwegen

(1) Die Pflicht, den Winterdienst auf den Gehwegen der 6ffentlichen StraRen durchzufuhren, wird den Eigentu-
mern und Besitzern der durch diese Stral3e erschlossenen Grundstiicke auferlegt. Vorrangig trifft diese
Pflicht die Eigentiimer.

(2) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die Gehwege und Uberwege. Soweit in FuRgangerzonen (Zeichen
242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als
Gehweg ein Streifen von 1,50 m Breite entlang der Grundstiicksgrenze.

(3) Die Pflicht zur Reinigung kann mehrere Verpflichtete nebeneinander betreffen.

(4) Ist in einer StralRe nur auf einer StralRenseite ein Gehweg vorhanden, so sind auch die Grundsticke auf der
dem Gehweg gegentiberliegenden Strallenseite erschlossen und damit deren Eigentiimer und ihnen gleich-
gestellte Personen winterdienstpflichtig. In diesem Falle erstreckt sich die Winterdienstpflicht auf die Lange
der Grundstucksfront, projiziert auf den gegenlberliegenden Gehweg.

(5) Die Winterdienstpflicht erstreckt sich auf den Gehweg in der Lange der Grundstiicksfront, mit der das
Grundstiick an dem betreffenden Gehweg anliegt. Der Eigentiimer eines Hinterliegergrundstiickes bildet fir
den Winterdienst mit dem Eigentimer des Grundstiickes, das an die Stral3e angrenzt (Kopfgrundstiick), eine
Pflichtgemeinschaft, wenn er mit mindestens der Halfte seiner dieser Stral3e zugekehrten Grundstiicksseite
hinter dem Kopfgrundstiick liegt. Diese Regelung gilt auch dann, wenn mehrere Grundstiicke hinter einem
Kopfgrundstick liegen, und zwar unter der Voraussetzung, daf3 sie mit mindestens der Halfte ihrer der Stra-
Re des Kopfgrundstiickes zugekehrten Grundstiicksseite hinter dem jeweiligen Vordergrundstick liegen.

(6) Wird ein Grundstick durch mehrere Stralen erschlossen, so erstreckt sich die Winterdienstpflicht auf jede
dieser Stral3en. Die Abséatze 1 und 2 sind entsprechend anwendbar.

84
Erschlossenes Grundstiick

(1) Ein Grundstick gilt im Sinne dieser Satzung erschlossen, wenn
(2) a) mit der gesamten der StralRe zugewandten, Grundstiicksseite an diese angrenzt (Anliegergrundstiick)
oder
b) nur mit einem Teil der der Stral3e zugewandten Grundsticksseite an diese angrenzt (Teilhinterlieger
grundsttick)
oder
c¢) ohne selbst an die StraRe anzugrenzen, im Hintergelande eines angrenzenden Grundstiicks liegt und
seine verkehrsmaRige Nutzung tber die StraRe moglich ist (Vollhinterliegergrundsttick).

(3) Erschlossen im Sinne des Abs.1 ist ein Grundstiick auch dann, wenn das Grundstiick durch Anlagen wie
Graben, Boschungen, Grinstreifen, Mauern oder in dhnlicher Weise von der Stral3e getrennt ist. Entschei-
dend ist die Mdglichkeit, Zugang zum Grundstiick nehmen oder schaffen zu kénnen.

85
Pflichtengemeinschaft

(1) Mehrere Winterdienstpflichtige, deren Winterdienstverpflichtung sich gegenstandlich auf die gleiche Geh-
wegflache oder auf den gleichen StraRenrandstreifen erstreckt, sind gemeinschaftliche und gleichmagig zur
Erfullung des Winterdienstes verpflichtet.

(2) In Jahren mit gerader Endziffer sind die Beteiligten (geman § 3 Abs. 4) auf der Gehwegseite, in Jahren mit
ungerader Endziffer die Beteiligten auf der gegentberliegenden Stral3enseite flr die Durchfihrung der Win-
terdienstmalinahmen verantwortlich.
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86
Umfang des Winterdienstes auf den Gehwegen
(Raum- und Streupflicht)

(1) Bei Schneefall, Glatteis oder Schneeglatte sind die befestigten Gehwege (bis auf die zur Lagerung des
Schnees erforderliche Flache) und die teilweise unbefestigten sowie génzlich unbefestigten Gehwege in ei-
ner Breite von mindestens 1,50 m von Schnee zu rAumen und soweit erforderlich abzustreuen, soweit es die
Gehwegbreite zulaf3t. Dies ist bei fortdauerndem Schneefall und bei erneuter Glattebildung so oft wie nétig
zu wiederholen.

(2) An StraRenkreuzungen und —einmiindungen sind die Zugange zu den Fahrbahnen und die Uberwege auf
den Fahrbahnen bis zur Mitte in einer Breite von 1,50 m von Schnee zu raumen und soweit erforderlich ab-
zustreuen.

(3) Abzuschiebende Schnee- und Eismassen sind, wenn die Breite des Gehweges dies zulaf3t, an dessen au-
Reren Rand, sonst auf der Fahrbahn — ohne Beeintrachtigung des Stral3enverkehrs — abzulagern. Hydran-
ten, Sperrschieber und sonstige Versorgungsschéchte missen dabei stets, Stral3enrinnen und —
StralReneinlaufe bei einsetzendem Tauwetter freigehalten werden.

(4) An Haltestellen fir den 6ffentlichen Nahverkehr hat der verpflichtete Anlieger bei Schneefall oder Glattebil-
dung den Gehweg bis zum Fahrbahnrand im Bereich der Haltestelle zu rdumen und zu streuen.

(5) Bei einsetzenden Tauwetter sind die Gehwege von Eis und Schnee zu befreien.

87
Einsatz von Streumittel auf Gehwegen

(1) Als Streumittel sind vor allem Sand, Splitt, Granulat und &hnlich abstumpfende Materialien zu verwenden.
Asche darf nur in einer Menge verwendet werden, die eine UberméRige Verschmutzung vermeidet.

(2) Es ist grundsatzlich untersagt, Gehwege mit Salz zu bestreuen. Die Verwendung von Salz ist nur erlaubt:
a) zum Bestreuen von Zapfstellen, Sperrschiebern und Schachtabdeckungen,
b) bei besonderen klimatischen Ausnahmefallen (z. B. Eisregen) bei denen durch Einsatz von abstumpfen-
den Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist,
c) an gefahrlichen Stellen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brickenauf- und -abgangen, starken Gefélle- bzw.
Steigungsstrecken und an Auf- und Abgéngen zu den Tiefgaragen, an denen es aus sicherheitstechni-
schen Griinden unverantwortlich wére, nur abstumpfende Mittel einzusetzen.

(3) Die Salzmenge ist auf das unbedingt notwendige Mafl3 zu beschranken.

(4) Die Beschaffung, der Einsatz und die anschlie3ende umgehende Beseitigung der Streumittel (spatestens 10
Tage nach Beendigung der Voraussetzung) gehért zum Umfang des Winterdienstes und nicht zum Umfang
der StralRenreinigung. Es liegt daher keine ordnungsgeméaRe Entsorgung des Streugutes vor, wenn das
Streugut auf die Fahrbahnen, in die StraBenrinnen, -ablaufe, Sinkkasten und 6ffentlichen Griinflachen ge-
kehrt oder Gehwegflachen und Grundstiicken anderer Verpflichteter zugekehrt wird.

88
Zeitliche Verpflichtung zu WinterdienstmaBnhahmen auf den Gehwegen

Die Winterdienstmalinahmen durch die Eigentimer oder Besitzer der erschlossenen Grundstiicke sind: werk-
taglich (Mo.-Fr.) in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr; Samstags in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr; an Sonn- und
Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis 20.00 Uhr bei Eintritt ihrer Voraussetzungen durchzufiihren. Treten die Vor-
aussetzungen erst nach 20.00 Uhr ein, so sind die erforderlichen WinterdienstmaRnahmen werktaglich (Mo.-Fr.)
bis 7.00 Uhr; Samstags bis 8.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 9.00 Uhr durchzuftihren.
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8§89
Haftung

Der Verpflichtete haftet nach den Vorschriften des birgerlichen Rechts fiur alle Schaden, die durch Unterlas-
sung der erforderlichen Mal3nahmen entstehen.

§10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig den Bestimmungen zuwi-
derhandelt, insbesondere
a) wer die Rdum- und Streupflicht nach Mal3gabe der 88 6 und 8 nicht nachkommt
oder
b) wer entgegen dem § 7 Streumittel nicht oder nicht bestimmungsgeman einsetzt
oder
c) gemal § 7 Abs. 4 die Streumittel nicht fristgemaf oder gar nicht beseitigt.

(2) Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Satzung werden mit einer GeldbufRe von 10,00 DM bis
2.000 DM geahndet. Auf das Verfahren finden die Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OwiG) in
der jeweils geltenden Fassung Anwendung. Zuwiderhandlungen, die aufgrund anderer gesetzlicher Rege-

lungen geahndet werden kénnen, bleiben unberiihrt. Eine Geldbuf3e kann fur die jeweilige Zuwiderhandlung
nur einmal festgesetzt werden.

8§11
Inkrafttreten

Die Winterdienstsatzung tritt am 01.10.1999 in Kraft.
Offenbach am Main, den 21.09.1999
Grandke

Oberburgermeister

(Bekanntgemacht in der ,,Offenbach-Post" vom 30.09.1999)

Stadtrecht der Stadt Offenbach a. M. Stand: Oktober 1999




	Inhaltsübersicht
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Winterdienst auf den Fahrbahnen
	§ 3 Winterdienst auf den Gehwegen
	§ 4 Erschlossenes Grundstück
	§ 5 Pflichtengemeinschaft
	§ 6 Umfang des Winterdienstes auf den Gehwegen (Räum- und Streupflicht)
	§ 7 Einsatz von Streumittel auf Gehwegen
	§ 8 Zeitliche Verpflichtung zu Winterdienstmaßnahmen auf den Gehwegen
	§ 9 Haftung
	§ 10 Ordnungswidrigkeiten
	§ 11 Inkrafttreten

